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Gesundheitsversorgung 
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Verfassung 

Art. 87 Gesundheit  

 

1 Der Kanton regelt das öffentliche Gesundheitswesen.  

2 Kanton und Gemeinden sorgen für eine zweckmässige, wirtschaftliche 

und ausreichende medizinische Versorgung und Pflege.  

3 Sie fördern und unterstützen die Gesundheitsvorsorge sowie die 

Suchtprophylaxe.  
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Krankenpflegegesetz: Grundsätze 

Art. 1 

Der Kanton fördert durch die Planung der stationären Versorgung der 

Bevölkerung und die Gewährung von Beiträgen eine bedarfsgerechte, 

zweckmässige und wirtschaftliche ambulante und stationäre medizinische 

Behandlung, Pflege sowie Betreuung von Kranken, Langzeitpatientinnen 

und -patienten sowie betagten Personen in der notwendigen Qualität. 
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Organisation der Spital- und Planungsregionen 

Art. 9  

1 Die Gemeinden der einzelnen Spitalregionen sowie der Planungsregionen für 

die stationäre Pflege und Betreuung von Langzeitpatientinnen und -patienten und 

betagten Personen sowie die häusliche Pflege und Betreuung haben sich in 

zweckmässiger Weise zu organisieren. 

 

2 Die Trägerschaften der Leistungserbringer haben den Gemeinden ihrer 

Spitalregion beziehungsweise ihrer Planungsregion für die stationäre Pflege und 

Betreuung von Langzeitpatientinnen und -patienten und betagten Personen sowie 

für die Dienste der häuslichen Pflege und Betreuung ein angemessenes 

Mitspracherecht einzuräumen. 
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Krankenpflegegesetz: Die Aufgaben der Gemeinden 

Art. 29  

1) Die Gemeinden sorgen für ein ausreichendes Angebot für die 

teilstationäre und die stationäre Pflege und Betreuung von 

Langzeitpatienten und betagten Personen.  

2) Sie erstellen eine regional abgestimmte Bedarfsplanung. 

 

Art. 38 

1) Die Gemeinden sorgen für ein ausreichendes Angebot an Diensten 

der häuslichen Pflege und Betreuung.  

2) Sie erstellen eine regional abgestimmte Bedarfsplanung. 
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Die Hilfe des Kantons  

Die Rahmenplanung für Pflegeheimplätze 

 Ist Basis für die von den Gemeinden zu erstellende regionale 

Bedarfsplanung 

 Gibt Auskunft über den zu erwartenden Bedarf aufgeteilt nach 

Regionen 

 Wird regelmässig durch den Kanton aktualisierte (letztmals 2015) 

 Sieht bis sicher 2020 keinen Bedarf an zusätzlichen Betten 

Pflegeheimliste 

 Legt fest, welche Heime wie viele Betten gegenüber den 

Krankenversicherern abrechnen können  

 Wird periodisch aktualisiert und allen Gemeinden zugestellt 
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Gesundheitsfinanzierung 
 

(Beiträge der öffentlichen Hand) 

12 



Gesundheitsamt Graubünden 

Uffizi da sanadad dal Grischun 

Ufficio dell’igiene pubblica dei Grigioni  

 

13 



Gesundheitsamt Graubünden 

Uffizi da sanadad dal Grischun 

Ufficio dell’igiene pubblica dei Grigioni  

 

14 



Gesundheitsamt Graubünden 

Uffizi da sanadad dal Grischun 

Ufficio dell’igiene pubblica dei Grigioni  

 

Geltende Reglungen Spitalfinanzierung 
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Aufteilung der Beiträge an die Spitäler 

Kanton 90 Prozent, Gemeinden 10 Prozent für: 

• stationäre KVG-Pflichtleistungen 

• Beiträgen an die öffentlichen Spitäler für den Notfall- und 

Krankentransportdienst 

• Beiträgen an die öffentlichen akutsomatischen Spitäler für 

gemeinwirtschaftliche Leistungen 

Kanton 100 Prozent für: 

• Beiträge an die Spitäler für die universitäre Lehre und die Forschung 

• Beiträge an die öffentlichen psychiatrischen Spitäler für gemeinwirtschaftliche 

Leistungen 

• Beiträge an private und ausserkantonale Spitäler zur Sicherstellung der 

Versorgung 
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Geltende Regelung der Pflegefinanzierung 
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OKP 

 

fixer Beitrag 

Leistungsbezüger 

Restfinanzierung 

öffentliche Hand 

(durch Kantone zu 

regeln) 

Pflegeleistungen 

ambulant oder 

stationär 

 

OKP 

 

< 45% 

Öffentliche Hand 

(durch Kantone zu 

regeln) 

 

≥ 55% 

 

 

Akut- und 

Übergangspflege 

ambulant oder 

stationär 
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Aufteilung der Beiträge an die Pflegefinanzierung 

Alters- und Pflegeheime: 

• Restkosten der Pflegeleistungen: 75 Prozent durch Gemeinden und zu 25 

Prozent Kanton 

• Der Kanton gibt Maximaltarife vor 

 

Spitex: 

• Der Kanton übernimmt 55 Prozent, die Gemeinden übernehmen 45 Prozent 

der nicht durch die obligatorische Krankenpflegeversicherung und die 

maximale Kostenbeteiligung der Bewohner gedeckten Kosten (Pflege, 

hauswirtschaftliche und betreuerische Leistungen und Mahlzeitendienst) 

• Der Kanton gibt Maximaltarife vor 
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Demographische Entwicklung in Graubünden 

• Überproportionale Zunahme der über 65-jährigen Bevölkerung 
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Zunahme Bevölkerung 2005 - 2030:            • Total:   12 %  

                • +65:    79 % 

                • +80:  102 % 

 → In einigen Regionen in Graubünden wird gleichzeitig 

    eine Abnahme der Gesamtbevölkerung prognostiziert. 
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Der Kanton soll auch in Zukunft über ein Gesundheitsversorgungssystem 

verfügen, das 

• die medizinische Grundversorgung der Bevölkerung in allen Regionen 

sicherstellt; 

• wirtschaftlich tragbar ist. 
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Ziel der Gesundheitsversorgung des Kantons 
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Angestrebte Strukturen der Gesundheitsversorgung 

• Beibehaltung des heutigen Spitalversorgungssystem 

 

• Deckungsgleiche Einteilung des Kantons für alle Bereiche der 

Gesundheitsversorgung 

 

• Wahrnehmung aller Leistungen durch einen Anbieter pro Region 

(Spital, Alters- und Pflegeheime, Spitex-Dienste) 
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Massnahmen zur Erreichung der angestrebten Strukturen 

• Bildung von Gesundheitsregionen 

 

• Aufgabenzuweisung an die  Gesundheitsversorgungsregionen 

 

• Schaffung von Anreizen zur Bildung einer einzigen Trägerschaft pro 

Gesundheitsversorgungsregion 
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Besten Dank für Ihr Interesse 
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